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Aufhebung Verkehrsbau- und Niveaulinien
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Massgebende -
Unterlagen -

Beschluss Nr. 105 des Gemeinderats Zellvom 20.Mai2021
Verkehrsbaulinienplan 1 :500
E rläuterungsbericht vom 29. März 2021

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Zuständiskeit Über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet
das Amt für Mobilität im Namen der Volkswirtschaftsdirektion (g 38 Abs. 4 OG RR ILS 172.1]
i.V.m. g 20 und Anhang 2 OV VD [LS 172.110.4]).

Sachverhalt

Festsetzungsbeschluss Der Gemeinderat Zell hat mit Beschluss Nr. 105 vom 20. Mai 2021die Verkehrsbau- und Ni-
veaulinien RRB Nr. 296411980 und die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 174211gg} vollständig
und die Verkehrsbaulinien VD Nr. 517312015 teilweise ersatzlos aufgehoben. Mit Schreiben
vom 3. Juni 2021 ersucht der Gemeinderat um Genehmigung der Vödage.

Mit Beschluiss Nr. 2964 vom 30. Juli 1980 genehmigte der Regierungsrat des Kantons
Zürich die vom Gemeinderat Zell am 7. März 1977 festgesetztb Verliehrsbau- und
Niveaulinien an der spiegelstrasse und am spiegelweg-. Für die Enrueiterung des
Wohngebietes wurden vom Gemeinderat Zell am 14.lfiäz 1988 die Verkeh-rsbaulinien an
der Strasse Spiegelacker sowie Am Sunnehang festgesetzt. Die Genehmigung durch den
Regierungsrat des Kantons Zürich erfolgte mit Beschluss Nr. 1742 am A. .l-uni1ggg. Eine
Teilrevision dieser Baulinien im Knotenbereich Spiegelacker / Tösstalstrasse und im
Einmündungsbereich der Spiegelstrasse und des Sfiegelwegs in die Tösstalstrasse erfolgte
mit dem Beschluss VD Nr. 517312015 in Rahmen der Revision der kantonalen Baulinien
entlang der Tösstalstrasse.

Das Gebiet lm Spiegel ist erschlossen und bis auf wenige Grundstücke vollständig überbaut.
Die Baulinien entsprechen teilweise nicht dem aktuellen Verlauf der Strassen odei sichern
mittlenryeile obsolet gewordene Erschliessungen. Die Verkehrsbau- und Niveaulinien RRB
Nr.2964/1980 und die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 174211980 sollen deshalb vollständig und
die Verkehrsbaulinien VD Nr. 5173/2015 teilweise ersatzlos aufgehoben werden. Weitere Ni-
veaulinien sind nicht betroffen.
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Erwägungen

A, Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Gemäss $ 17 Abs. 2 Zitf . Sder Gemeindeordnung vom 9. Februar 2020 ist für die Aufhe-
bung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien der Gemeinderat zuständig. Auf die publi-
kation wurde vezichtet.

B. Materielle Prüfung

Zusammenfassungder Die Verkehrsbau- und Niveaulinien RRB Nr. 2964/1980 und die Verkehrsbaulinien RRB Nr
vortase 174211980 sollen vollständig und die Verkehrsbaulinien VD Nr. 5173t2O15teilweise

. ersatzlos aufgehoben werden.

Ergebnis der Pnifung Die Aufhebung der Baulinien Am Sunnehang, an der Strasse Spiegelacker, an der Spiegel-
strasse und am Spiegelweg soll den aktuellen Gegebenheiten Rechnung tragen. f riiOie Si-
cherung des heutigen Verlaufs sowie ein allfälligeizukünftiger Ausbau där Strassen kom-
men die ordentlichen Abstände gemäss Planungs- und Baugesetz (PBG) zur Anwendung.

C. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden (g 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 10S Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsent-
scheid vom Gemeinderat zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentliehen und aufzule-
gen sowie den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben) mitzuteilen.

lm Namen der Volkswirtschaftsdirektion wird verfügt:

Die am 20. Mai 2021vom Gemeinderat Zell beschlossene ersatzlose Aufhebung der
Verkehrsbaulinien RRB Nr. 296411980 Am Sunnehang und an der Strasse Spiegelacker
sowie RRB Nr. 174211980 an der Spiegelstrasse und am Spiegelweg wird gemäis den
eingereichten Akten genehmigt. Die Niveaulinien RRB Nr. 2964/1980 werden vollständig
ersatzlos aufgehoben.

Der Gemeinderat Zell wird eingeladen:

Dispositiv I zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und

N
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aufzulegen sowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (per
E inschreiben) mitzuteilen.

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses dem Amt für Mobilität, stab,
Rechtsdienst / Baulinien, 8090 zürich, den Beleg der publikation inkl.
Rechtskraftbescheinigung zuzustellen.

Nach Rechtskraft der Vorlage die Nachfü.hrung der Verkehrsbaulinien in den öffenlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖRee-Kataster) zu veranlassen.

Mitteilung an:

Gemeinderat Zell inkl.
. 1 Baulinienplan
. 1 Erläuterungsbericht
. '1 Gemeinderatsbeschluss vom 20. Mai 2021

Verfügungskopie an Amt für Mobilität, stab, Rechtsdienst / Baulinien

Amt ität

Markus Traber, Amtschef
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Kanton Zürich
Amtsblaft

Rubrik: Raumplanung
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 1 6.O1.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 1 6.Ol .2024
Meldungsnummer: RP-2H02-0000001 056

Publizierende Stelle
Gemeinde Zell - Bauamt Zell, Spiegelacker 5, 8486 Rikon im Tösstal

Verkehrsbau- und Niveaulinien im Bereich
Spiegelacker, Am Sunnehang, Spiegelstrasse und
Spiegelweg in Rikon - Aufhebung, öffentliche
Auf lage

Betrifft: 8487 Zell

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:
Der Gemeinderat Zell hat an seiner Sitzung vom 20. Md 2021 (Beschluss Nr. 105) die
Aufhebu ng der Verkehrsbaulinien im Bereich Spiegelacker, Am Sunnehang,
Spiegelstrasse und Spiegelweg in Rikon beschlossen. Mit Verfügung Nr. 8509 vom 29
luni 2021 genehmigte die Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich diese ersatzlose
Verkehrbau- und Niveaulinienaufhebung

Beschluss-/Verfügungsnummer: 1 05 / 2021

Beschluss-/Verfügungsdatum: 20.05.2021

Angaben zur Auflage:
Die Unterlagen liegen während 30 Tagen, vom 19. Juli bis 17. August 202i,im Bauamt
Zell, Spiegelacker 5,8486 Rikon, zur Einsichtnahme auf. Während dieser Frist kann gegen
die Beschlüsse beim Baurekursgericht des Kantons Zürich,8090 Zurich, schriftlich Rekurs
erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen.
Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich
beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig;

'die Kosten'hat die im Verfahren unterliegende partei zu tÄgen. '

Frist: 30 Tage
Ablauf der Frist: 17.08.2021 Rechtskraft besdtelnlgun g

Kelne Pütsl hat lnnet Frlst elne
Begüntlwtg do EMUßCr vedangt.züloh ffi

30, Aug, 2021 ullclt*
M_
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